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weils leichtere Form der Tatbestandsver
wirklichung in der schwereren auf, auch 
wenn z. В der Erschwerungstatbesfand 
nicht vollendet ist.

18. Personen, die vor dem 1. Januar 1982

ungenehmigt die Deutsche Demokratische 
Republik verlassen haben, werden auf 
Grund des § 2 der VO zu Fragen der Staats
bürgerschaft der DDR vom 21.6. 1982 
(GBl. I 1982 Nr. 22 S. 418) wegen dieser 
Handlung strafrechtlich nicht verfolgt.

§214
Beeinträchtigung staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit

(1) Wer die Tätigkeit staatlicher Organe durch Gewalt oder Drohungen beeinträch
tigt oder in einer die öffentliche Ordnung gefährdenden Weise eine Mißachtung der 
Gesetze bekundet oder zur Mißachtung der Gesetze auffordert, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe, Géldstrafe oder 
mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer gegen Bürger wegen ihrer staatlichen oder gesellschaft
lichen Tätigkeit oder wegen ihres Eintretens für die öffentliche Ordnung und Sicher
heit mit Tätlichkeiten vorgeht oder solche androht.

(3) Wer zusammen mit anderen eine,Tat nach den Absätzen 1 oder 2 begeht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(4) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Bedeutung, kann der Täter mit Ver
urteilung auf Bewährung, Haftstrafe oder Geldstrafe bestraft werden.

(5) Der Versuch ist strafbar.

J. Diese Bestimmung dient dem Schutz 
der Tätigkeit staatlicher Organe, der sozia
listischen Rechtsordnung und der Durch
setzung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
vor bestimmten im Tatbestand aufgeführ
ten Angriffen sowie der Bürger vor tätli
chen Angriffen bei der Ausübung staatli
cher oder gesellschaftlicher Tätigkeit oder 
wegen ihres Eintretens für die öffentliche 
Ordnung und Sicherheit.

2. Staatliche Organe sind insbesondere 
Einrichtungen des sozialistischen Staates, 
die, auf der Grundlage der Verfassung und 
anderer Bestimmungen der sozialistischen 
Rechtsordnung, innerhalb des jeweils sach
lich und territorial festgelegten Rahmens 
die zur Verwirklichung der Aufgaben des 
sozialistischen Staates erforderliche, voll- 
ziehend-verfügende Tätigkeit ausüben. 3

3. Die Begehungsweisen des Abs. 1 der 
ersten Alternative bestehen in Gewalthand

lungen oder Drohungen, welche die Tätig
keit staatlicher Organe beeinträchtigen.

Gewalt ist jede Einwirkung, bei der kör
perliche Kraft angewendet wird oder die 
mit Hilfe mechanischer Vorrichtungen oder 
durch Auslösung bzw. unter Ausnutzung 
chemischer oder physikalischer Vorgänge 
erreicht wird, unabhängig davon, ob sie ge
gen Personen oder Sachen gerichtet ist.

Drohungen sind Ankündigungen von Nach
teilen aller Art, die sowohl persönlicher 
Natur für den Empfänger als auch Nach
teile für die staatliche Tätigkeit sein kön
nen. Auch Nachteile für den sozialistischen 
Staat, seine Gesellschaft und die sozialisti
sche Entwicklung zählen hierzu. Es kann 
sich demnach um Nachteile aller Art han
deln, die geeignet sind, die geordnete staat
liche Tätigkeit — auch die eines einzelnen 
Mitarbeiters. des Staatsapparates — zu be
einträchtigen. Die jeweilige Drohung muß
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